
nicht durchgängig gesichert. Deshalb werden die 
Forderungen nach einer inhaltlich guten Gestaltung 
der Mitwirkung nicht überall im erforderlichen 
Maße durchgesetzt.

— Einige Richter erkennen zwar allgemein die Bedeu
tung der Mitwirkung, aber die Verwirklichung der 
im Gesetz genannten Prinzipien bereitet ihnen er
hebliche Schwierigkeiten, obwohl sie danach stre
ben, den Verfassungsgrundsatz der Mitwirkung 
durchzusetzen. Im Ergebnis wird dann die Mitwir
kung nicht differenziert, sondern schematisch 
gehandhabt.

— Bei der Leitung der gerichtlichen Tätigkeit fehlt es 
zum Teil an Auseinandersetzungen mit ungenügen
den Arbeitsergebnissen einiger Richter. Die erfor
derliche Qualifizierung geschieht nicht konsequent 
genug.

2.3. Qualitative Fortschritte sind von den Gerichten 
vor allem dann erzielt worden, wenn
— die erforderlichen Voraussetzungen für eine quali

fizierte Mitwirkung geschaffen wurden, und zwar 
beginnend bei den Ermittlungsorganen;

— das Interesse und das Verantwortungsbewußtsein 
der gesellschaftlichen Kräfte zur Mitwirkung an der 
Bekämpfung und Verhütung von Rechtsverletzun
gen aufgegriffen, gefördert und gezielt in die Erfül
lung der Aufgaben der Rechtspflegeorgane einge
ordnet wurde;

— die Gerichte von der Erkenntnis ausgingen, daß die 
fristgemäße Durchführung der Hauptverhandlung 
eine wesentliche Voraussetzung für eine hohe ge
sellschaftliche Effektivität, insbesondere auch der 
Mitwirkung der gesellschaftlichen Kräfte, darstellt;

— die Vorbereitung der Bürger auf ihre Mitwirkung 
am Verfahren als eine wichtige Voraussetzung zur 
Erhöhung der Qualität der Rechtsprechung ange
sehen wurde und durch das Gericht konkrete, 
gründlich überlegte schriftliche oder mündliche 
Hinweise gegeben wurden;

— die Leiter der Betriebe und gesellschaftlichen
Organisationen ihrer Verantwortung gemäß Art. 41 
und 90 der Verfassung sowie Art. 3 StGB nach
kamen, insbesondere wenn zwischen den Betrieben, 
örtlichen Organen und gesellschaftlichen Organi
sationen ein systematisches Zusammenwirken ent
wickelt ist, die in Gemeinschaftsarbeit entstandenen 
Werkleiteranweisungen verantwortungsbewußt
durchgesetzt v/erden und über die erzielten Ergeb
nisse durch die örtlichen Volksvertretungen Rechen
schaft gefordert wird.

3. Die Verantwortung des Gerichts im Eröffnungs
verfahren für die Vorbereitung der Mitwirkung 
der gesellschaftlichen Kräfte

3.1. Die im Eröffnungsverfahren durchzuführende 
Beratung des Gerichts über die Probleme der Mitwir
kung der gesellschaftlichen Kräfte im Strafverfahren 
dient dem Ziel, zu sichern, daß die Bürger von ihren 
verfassungsmäßig garantierten Rechten und Pflichten 
im Interesse der gesellschaftlichen Wirksamkeit des 
Strafprozesses aktiv Gebrauch machen können. Die 
Gerichte haben in diesem Verfahrensstadium eigen
verantwortlich zu prüfen, ob entsprechend den Erfor
dernissen des konkreten Verfahrens gesellschaftliche 
Kräfte gewonnen und befähigt worden sind, ihr Recht 
wirksam wahrzunehmen und somit zur Lösung der sich 
aus dem Strafverfahren ergebenden Aufgaben beizu
tragen. Diese Prüfung hat unter Beachtung der Spezifik 
des Einzelverfahrens vor allem unter folgenden Ge
sichtspunkten zu erfolgen:

— Sind in der Kollektivberatung gründlich die Fragen 
der allseitigen Aufklärung der Straftat, ihrer 
Ursachen und Bedingungen und der Persönlichkeit 
des Beschuldigten erörtert worden?

— Wurden die Probleme erörtert, welche für die wei
tere gesellschaftliche Einflußnahme auf den Be
schuldigten und für seine Selbsterziehung von 
Bedeutung sind?

Das Gericht hat ferner zu prüfen, ob folgende Fragen 
Gegenstand der sach- und tatbezogenen Beratung im 
Kollektiv waren:
— Wie schätzt das Kollektiv die Straftat ein? Welche 

Stellung nimmt es zur Straftat, zum Beschuldigten, 
insbesondere auch zu seinen Motiven ein? Welche 
Vorschläge unterbreitet es zur Beseitigung von Ur
sachen und Bedingungen der Straftat im Betrieb 
oder/und im Wohngebiet?

— Welche erzieherischen Maßnahmen hat es bereits 
im Kollektiv gegeben? Welche konkreten Möglich
keiten und Zielstellungen sind dafür vorhanden?

— Welche gemeinsamen Interessen gibt es im Kollek
tiv? Besteht Verbindung zum Wohngebiet? Welche 
Gründe liegen dafür vor, wenn eine solche Ver' 
bindung fehlt?

Das Gericht braucht auch Kenntnisse über die Struktur 
und die Organisiertheit des Kollektivs, da sich daraus 
Schlußfolgerungen für die Möglichkeiten und die An
forderungen zur Verwirklichung des Erziehungsprozes
ses ergeben können (z. B. kein gemeinsamer Arbeits
platz, nur routinemäßiges Zusammentreffen in größe
ren Zeitabständen u. ä.). Aufschlußreich sind auch Fest
stellungen darüber, ob bei den Beratungen mit dem 
Kollektiv in Wahrnehmung ihrer Verantwortung aus 
Art. 3 und § 26 StGB übergeordnete Leiter anwesend 
waren, ob dem Kollektiv Unterstützung bei der Er
arbeitung einer sachbezogenen Einschätzung gewährt 
wurde und wie die Leitung bisher das Kollektiv bei 
der Erziehung unterstützt hat bzw. was künftig getan 
werden muß.

3.2. Zu den Voraussetzungen der Rückgabe des Ver
fahrens an den Staatsanwalt (§ 190 Abs. 1 Zlff. 2 
StPO)

Das Plenum des Obersten Gerichts hat in seiner 
25. Tagung festgestellt, daß mit der Entwicklung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit der Rechtspflege
organe o:e Voraussetzungen dafür zu schaffen sind, daß 
ungenügende Arbeitsergebnisse vermieden werden und 
gewährleistet wird, daß die Gerichte von der Möglich
keit der Rückgabe der Sache in das Ermittlungsver
fahren keinen Gebrauch machen müssen./l/
Die Untersuchungen haben ergeben, daß eine richtig 
organisierte, auf die Lösung der inhaltlichen Schwer
punkte der Rechtsprechung gerichtete Gemeinschafts
arbeit zu qualitativen Veränderungen führt. Eine 
wesentliche Verbesserung der Mitwirkung der gesell
schaftlichen Kräfte durch eine sachbezogene Beratung 
im Kollektiv wurde dort erzielt, wo im Ergebnis der 
Gemeinschaftsarbeit für die Untersuchungsorgane Hin
weise über die inhaltliche Ausgestaltung der Beratung 
im Kollektiv entwickelt wurden, in denen unter Be
rücksichtigung deliktsbezogener Besonderheiten die
jenigen Fragen enthalten sind, die in der Kollektiv
beratung als Grundlage für die gerichtliche Entschei
dung beantwortet werden müssen./2/
/1/ Vgl. „Probleme der Verwirklichung der Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit durch die Gerichte“, NJ 
1970 S. 36 ff. (40).
/2/ Formulare mit Fragen für die Beratung im Kollektiv sol
len dazu dienen, daß die Auffassung des Kollektivs festge
stellt wird
— zur Straftat, zu den Ursachen und begünstigenden Bedin-
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